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Zl 2684-01/83 

An das 

Bundeskanzleramt 

1014 W i e n 

Bezugn'ehmend auf den Entwurf einer Novelle zum Bundes­

ministeriengesetz 1973, mit der ein Bundesministerium 

fUr Familie, Jugend und Konsumentenschutz geschaffen 

werden soll, stellt der RH fest: 

Da die im Sinn des Ministerratsbeschlusses aus dem 

Jahre 1950, BKA Zl 22 10o-2a/1950, jedem Entwurf,einer 

rechtsetzenden Maßnahme anzuschließende Kostenberechnung 

fehlt, sieht sich der RH nicht in der Lage, eine entspre­

chende Stellungnahme abzugeben. Nur vom Gesichtspunkt der 

ja letzten Endes immer gebarungswirksamen Verwaltungsorga­

nisation wird zu Art X ausgefUhrt: 

Dieser weist 'dem Familienminister die Dienstaufsicht Uber 

die Finanzlandesdirektionen und die Finanzämter zu, inso­

weit diese Angelegenheiten des Familienlastenausgleichs 

besorgen. 

Nach dem'Abgabenverwaltungsorganisationsg�setz, BGBI 

Nr 18/1975 idgF, sind dem BMF die Finanzlandesdirektionen 

unmittelbar unterstellt; diese sind Oberbehörde der Finanz­

ämter; beide somit dem BMF nachgeordnete Dienststellen. 
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Gem § 4 Abs 1 des Bundesministeriengesetzes 1973, 

BGBl Nr 389/1973 idgF, obliegt dem Bundesminister die 

Dienstaufsicht über die ihm nachgeordneten Vertretungs­

behörden, Ämter und Einrichtungen des Bundes. 

Die vorliegende Novelle sieht nun eine Dienstaufsicht 

über Teilbereiche von Verwaltungsbehörden vor, die dem 

die Dienstaufsicht führenden Bundesminister nicht nach­

geordnet sind. 

Diese rechtlich anfechtbare Lösung könnte dazu führen, 

daß die in Art X als Gegenstück zur Ministerverantwort­

lichkeit eingeräumte Dienstaufsicht über nicht nachgeord­

nete Die�ststellen bezüglich ihrer Durchsetzbarkeit zu­

mind�st zweifelhaft ist. 

Abgesehen von diesen rechtlichen Bedenken ist die vorge­

sehene Lösung auch nicht zweckmäßig. 

Die Vollziehung des FLAG ist ·bei den dem BMF nachgeordne­

ten �ienststellen derart eng mit der Vollziehung anderer 

Agen��n verknüpft, daß eine organisatorische Trennung 

kaum:möglich ist. Es gibt in bei den Organi�ationseinheiten 

keine Bediensteten oder Stellen, die ausschließlich das 

FLAG!vollziehen. Damit übt aber über Bedienstete der Fi­

nanzverwaltung sowohl der Bundesminister für Finanzen als 

auch. der Familienminister die Dienstaufsicht.aus. Ein Zu­

stand, der sich bspw bei Beurteilung von Personalbedarf 

und �rbeitsauslastung sicherlich nachteilig auswirken wird. 

Die 1n den Erläuternden Bemerkungen als scheinbar problem­

los beschriebene gemeinsame Führung der Dienstaufsicht 

("im Zusammenwirken") kann zu erheblichen Schwierigkeiten 

in der Durchführung fÜhren. 
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Im Hinblick auf die bereits mehrmals erfolgten und umfang­

reichen Novellen zum Bundesministeriengesetz 1973 wird, um 

die Lesbarkeit dieses Gesetzes zu vereinfachen, angeregt, 

nach dem Inkrafttreten der vorgesehenen Novelle das Bundes­

ministeriengesetz 1973 wiederzuverlautbaren. 

Für die Richtigkeit 
der ttt;::::ung: 

RECHNUNGSHOF 
Zl 2 684-01/83 

An das 

Wien, 1983 09 09 

Der Präsident: 

Broesigke 

18�frjfH GESETZENTWUPt:: 
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Präsidium des Nationalrates I 

Datum: 12. SEP.1983 

ve,.,ellf ___ ���!1_& 
1010 W i e n 

In der Anlage beehrt sich der RH 25 Ausfertigungen seiner 

Stellungnahme zum Entwurf einer Novelle des Bundesmi­

nisteriengesetzes 1973, mit der ein Bundesministerium für 

Familie, Jugend und Konsumentenschutz geschaffen werden 

soll, zu übermitteln. 

Anlage 

Für die Richtigkeit 
der Aup'Jertigung: 

(Vt� 

Wien, 1983 09 09 

Der Präsident: 

Broesigke 
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